
Vorschlag – Ehrenordnung  
 

Urfassung 11/2003: F.Weiske, A.Salewski  
Änderungsvorschläge 03/2004: Dr.M.Hirschfeld  
Vorlage z. Vorstandssitzung 09/2005 
Änderung 09/2005: F.Weiske 
Änderungsvorschläge 09/2005: Dr.M.Hirschfeld 
Änderung 11/2005: F.Weiske 
Diskussion z. Vorstandssitzung 11/2005 
Änderungsvorschlag 11/2005: Th.Händler 
Anderung 11/2005: F:Weiske 

 
 
 
In Anbetracht des 100 jährigen Jubiläums soll ein Vorschlag zur Einführung einer 
Ehrenordnung unterbreitet werden. 
Viele Mitglieder können auf eine langjährige Mitgliedschaft in unserem Verein zurückblicken 
und sollten für ihre Unterstützung und Treue geehrt werden. Dies geschah natürlich auch 
schon in der Vergangenheit, allerdings nicht immer regelmäßig und auch nicht für jeden 
offensichtlich. Die Ehrenordnung, wie sie in vielen anderen Vereinen bereits existiert, soll 
regeln, wer wie und wofür geehrt werden kann und sollte. 
Diese Ordnung müsste zur Jahreshauptversammlung mit einfacher Mehrheit, da es sich um 
keine Satzungsänderung handelt, angenommen werden.  
 
Ein paar Worte zu den Kosten: 
 

1. Einführung der Ehrenordnung: kostenfrei 
2. Zeitaufwand des Vorstandes und/oder der Ehrenverantwortliche: liegt im Rahmen 

der üblichen ehrenamtlichen Tätigkeit bei Gremienarbeit 
3. Fahrtkosten/Auslagen: werden nach den üblichen Bestimmungen des RCE e.V. 

vergolten 
4. Kosten f. das Material:   

- Anstecker / Ehrennadel (farbig) mit silberner „25“ mit 
goldener „50“ oder blank, ca. 4,- EUR pro Stck 

- Blumengebinde / Trauergesteck: nach marktüblichen 
Preisen zwischen 10,- und 50,- EUR 

- Skullblätter: solange Altbestände vorliegen nur Kosten f. 
Lackierung und den Clubaufkleber 

- Ehrenmitgliedschaft: entspricht dem jährlichen 
Mitgliedsbeitrag des jeweiligen Mitgliedes, wenn es nicht 
Ehrenmitglied wäre. (z.B. 180,- EUR) 

- Foto einer Trainingsgruppe (10x15) im Klarsichtrahmen 
ca. 2,50 EUR 

 
 
 
und nun die Vorlage der Ehrenordnung: 
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Ehrenordnung des Ruderclubs Eilenburg e.V. 
Stand: 11/2005 

§1  Bedeutung der Ehrenordnung  
§2  Dauer der Mitgliedschaft zur besonderen Beachtung 
§3   persönliche Jubiläen zur besonderen Beachtung 
§4   sonstige Ereignisse zur besonderen Beachtung 
§5  Inkrafttreten der Ordnung 
§6  Der Ehrenverantwortliche 
§6  Schlussbestimmungen 

 
§1 Bedeutung 
 
Die Ehrenordnung des Ruderclubs Eilenburg e.V. (im Folgenden kurz RCE e.V) regelt das 
Vorgehen in der Außen- und Innenwirkung des Clubs bei Handlungen zur besonderen Beachtung 
wichtiger Ereignisse im Leben seiner Mitglieder. 
 
§2 Dauer der Mitgliedschaft  
 
Die Dauer der Mitgliedschaft zählt in vollen Jahren beginnend mit dem Eintrittsdatum in den RCE 
e.V. nach 1989 oder in die BSG Chemie Eilenburg, Sektion Rudern vor 1989. Bei 
zwischenzeitlichem Austritt unterliegt die Beurteilung der Gesamtmitgliedschaftsdauer im Einzelfall 
einer Entscheidung des Vorstandes des RCE e.V., sie darf jedoch die Summe aus der Zeit vor dem 
Austritt und der Zeit nach dem Wiedereintritt bis zum Berechnungszeitpunkt nicht übersteigen. 
 
 Jahre Honorierung  
1.1. 10 Nennung zu JHV und Überreichung einer Anstecknadel mit Clublogo 
1.2.  25  Überreichung einer Anstecknadel mit Clublogo und silberner „25“  
1.3.  40  Nennung zur JHV  
1.4.  50  Anstecknadel mit Clublogo und goldener „50“ sowie Verleihung der 

Ehrenmitgliedschaft  
1.5.  60 sowie jedes weitere 

Runde Jubiläum 
Nennung zur JHV und eventuell kleiner Blumengruß 

 
§3 Persönliche Jubiläen  
 
1. Persönliche Jubiläen werden am Tage des Ereignisses gewürdigt, bei öffentlicher Bekanntgabe 
einer vor- oder nachzeitlichen Begehung, beispielsweise die Feierlichkeit am darauf folgenden 
Wochenende, dann zu diesem Termin. 
 
 Grund Honorierung  
2.1.  Geburt eines 

eigenen Kindes  
Glückwünsche des Vorstands an die Eltern, evtl. Blumengruß, 
Nennung zur JHV  

2.2.  Jugendweihe / 
Konfirmation  

Glückwünsche des Vorstandes, vertreten durch den Jugendleiter, 
kleines Sachgeschenk (gerahmtes Foto der Trainingsgruppe des 
Sportlers oder ggfs. Foto vom Bootshaus)  

2.3.  runder Geburtstag  
40. 
50.

60.
70. / 80. / 90.

/… 

 
schriftliche Glückwünsche des Vorstands  
Glückwünsche des Vorstands sowie Überreichung eines 
Skullblattes in den Clubfarben mit einem Aufkleber des RCE e.V. 
Glückwünsche des Vorstands 
Glückwünsche des Vorstands , wenn zusätzlich 25 Jahre 
Clubzugehörigkeit erfolgt einmalig Verleihung der 
Ehrenmitgliedschaft  
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2.4.  Hochzeit  Glückwünsche des Vorstands,  
Spalierstehen der Mitglieder mit Skulls, wenn gewünscht  

 
2. Zusätzlich zu den o.g. Maßnahmen können und sollen bei allen Jubiläen private Initiativen 
angeregt und unterstützt werden. Hierzu zählen Sammelaktionen für Geschenke und Besuche bei 
der Feier des Jubilars. 
 
§4 sonstige Ereignisse  
 
1. Eine lange und schwere Krankheit ist ein schwer rational zu fassender Begriff. Daher unterliegen 
die Entscheidungen zur Handlung in einem solchem Falle individuellen Absprachen mit den 
Angehörigen und den dem Erkrankten besonders nahe stehenden Clubkameraden. 
 
 Ereignis Handlung  
3.1.  lange schwere 

Krankheit  
Krankenbesuche  

3.2.  Todesfall  Abschiedsworte bei der Trauerfeier vor der Trauergemeinde,  
Trauergeleit 

 
 
§5 Inkrafttreten der Ordnung 
 
Die Ehrenordnung tritt nach dem Beschluss zur Jahreshauptversammlung am 01.01.2006 in Kraft. 
 
§6 Der Ehrenverantwortliche 
 
Ehrenverantwortlicher ist im Sinne dieser Ordnung der Vorstand des RCE e.V. Zur Ausübung der 
Ehrenhandlungen kann der Vorstand allerdings im Einzelfall oder auf Dauer einen Vertreter aus 
dem Kreis der Mitgliederversammlung bestellen. 
 
§7 Schlussbestimmungen 
 
1. Unter Glückwünschen verstehe man, soweit möglich, eine persönliche Gratulation des/der 
Verantwortlichen, bei Unmöglichkeit die Versendung einer Glückwunschkarte durch den 
Jubiläumsverantwortlichen.  
2. Das Ehrenmaterial, wie Anstecknadeln, Skullblätter und Aufkleber mit Clublogo, Fotos und 
Rahmen ist in ausreichender Stückzahl zu bevorraten und rechtzeitig an den Überreichenden 
auszugeben.  
3. Bei der Übergabe von Blumengebinden, kleinen Geschenken und dem Trauergesteck sind nach 
Möglichkeit die Farben des Clubs dezent einzubringen, sowie als Absender der Name Ruderclub 
Eilenburg e.V. deutlich und korrekt anzugeben.  
4. Ersatzweise zur Nennung bei der Jahreshauptversammlung (JHV) kann die Ausübung der 
Ehrenhandlung auch zeitnah, also zum An- oder Abrudern erfolgen. Am Aushang der 
Geburtstagsliste werden nun zusätzlich zum Tag des Jubiläums auch die runden Geburtstage in 
Klammern hinter dem Namen des Jubilars vermerkt. Weiterhin soll ein Abdruck anstehender  oder 
bereits erfolgter Jubiläen in der Clubinfo erfolgen. 
 
 
 
Verfasser: Felix Weiske             Eilenburg, den 18.11.2005 
 


